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Das im Rahmen des HVM eingeführte Teilbudget (Honorartopf) für Großgeräteleistungen (CT, MRT) ist rechtmäßig.
Mindestens als Anfangs- und Erprobungsregelung läßt sich diese Maßnahme rechtfertigen, da in diesem Bereich nach Auffassung des
Gesetzgebers noch Rationalisierungsreserven vorhanden waren (§ 87 Abs. 2 b SGB V), die Zunahme der Gerätestandorte über § 85 Abs. 2 a
Satz 2 SGB V mit der zunehmenden Zahl der Vertragsärzte vergleichbar war und die Leistungsmengenausweitungen in den verschiedenen
Honorargruppen nicht abschätzbar waren.
I. Die Berufung der Kläger gegen das Urteil des Sozialgerichts Frankfurt am Main vom 20. September 1995 wird zurückgewiesen.

II. Die Kläger haben die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu erstatten.

III. Die Revision wird zugelassen.

Tatbestand:

Es geht in dem Rechtsstreit um die Höhe des Honorars für das Quartal III/93 und IV/93 (Primärkassen) und dabei um die Rechtmäßigkeit der
Topfbildung für Großgeräteleistungen mit einem daraus resultierenden niedrigeren Punktwert.

Durch das Gesundheitsstrukturgesetz wurde eine Obergrenze der Vergütungssumme eingeführt (Gesamtbudget). Die Beklagte reagierte
darauf mit Beschluss der außerordentlichen Abgeordnetenversammlung vom 20. März 1993 hinsichtlich der Primärkassen (rückwirkend zum
1. Januar 1993 – Hessisches Ärzteblatt 1993, S. 201) und änderte den Honorarverteilungsmaßstab (HVM) vom 20. Juni 1992 (Hessisches
Ärzteblatt 1992, S. 373). Seinerzeit war in Anlage zu Leitzahl 707 eine arztbezogene Honorarbegrenzung dergestalt geregelt worden, daß
der vertraglich vereinbarte Punktwert von 10 Pfennigen bis zu einem zu errechnenden Teilfallwert der Fachgruppe zuzüglich halber mittlerer
Abweichung unter Berücksichtigung seiner Fallzahl bezahlt wurde, darüber hinausgehende Honoraranforderungen nur noch geringer bezahlt
wurden.

Mit Beschluss vom 20. März 1993 wurden in Anlage zu Leitzahl 702 (unter Wegfall der Anlage zu Leitzahl 707) sieben Honorargruppen (1 =
Prävention, 2 = ambulantes Operieren, 3 = CT- und MRT-Leistung, 4 = Linksherzkatheder, 5 = Labor mit bestimmten Ausnahmen, 6 = alle
übrigen Leistungen, 7 = Wegepauschalen und Kosten) eingeführt, wobei die Leistungen der Honorargruppe 6 einer arztbezogenen
Begrenzung unterworfen wurden.

Die Kläger sind in einer radiologischen Gemeinschaftspraxis in Limburg niedergelassen, zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassen und
erbringen u.a. Leistungen der Computertomographie sowie der Kernspintomographie.

Gegen die am 22. März 1994 versandte Honorarabrechnung des Quartals III/93 legten die Kläger am 24. März 1994 Widerspruch hinsichtlich
der Abrechnung der Ersatzkassen ein, während die Bevollmächtigten bei der Begründung des Widerspruches davon ausgingen, daß er sich
gegen die Abrechnung der Primärkassen richte. Sie trugen u.a. vor, daß 455 CT- und 236 MRT-Leistungen (Honorargruppe 3) mit einem
Punktwert von 7,65 Pfennig und damit deutlich niedriger als die durchschnittliche Leistungsvergütung (Honorargruppe 6 = alle übrigen
Leistungen = 9 Pfennig) bezahlt worden seien. Nach grober Schätzung würde sich die Vergütung bei durchschnittlicher Vergütung um DM
20.000,– erhöhen.

Gegen die am 23. Juni 1994 versandte Honorarabrechnung des Quartals IV/93 legten die Kläger am 27. Juni 1994 Widerspruch hinsichtlich
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der Ersatzkassen ein und verwiesen auf den Widerspruch bezüglich des Quartals III/93. In diesem Quartal betrug in Honorargruppe 3 der
Punktwert bei Primärkassen 7,68 Pfennig gegenüber einem Punktwert in Honorargruppe 6 von 9 Pfennig.

Mit Widerspruchsbescheid vom 30. Dezember 1994, den Klägern zugestellt am 3. Januar 1995, wies die Beklagte die Widersprüche zurück
im wesentlichen mit der Begründung, in der angegriffenen Honorargruppe 3 seien Leistungen mit medizinischtechnischen Großgeräten
enthalten, und zwar CT-Leistungen nach Gebührenordnungsnummern 5.200 bis 5.221 und MRT-Leistungen nach
Gebührenordnungsnummern 5.500 bis 5.512. Die Honorargruppen seien in der Anlage zu Leitzahl 702 HVM mit Wirkung ab 1. Januar 1993
eingeführt worden, um die Budgetierung der Gesamtvergütung durch das Gesundheitsstrukturgesetz sachgemäß auf die einzelnen
Arztgruppen zu verteilen. Grundlage für die Aufteilung der Vergütung sei die Bewertung der einzelnen Leistungen im EBM gewesen,
ausgehend vom zeitnächsten Quartal. Die zum 1. Oktober 1992 im EBM erfolgte Abwertung der CT- und MRT-Leistungen sei erfolgt, da diese
Leistungen in der Vergangenheit zu hoch bewertet gewesen seien und insbesondere die gesunkenen Gerätepreise sowie die gestiegene
Leistungsfähigkeit zu Rationalisierungseffekten geführt hätten. Bei der hier angegriffenen Regelung habe es sich zunächst um eine
Anfangsregelung gehandelt. Nachdem im Laufe des Jahres 1993 und verschärft Anfang 1994 festgestellt worden sei, daß im Bereich der
Honorargruppe 3 eine erhebliche Dynamik eingesetzt habe, seien durch einen Sofortbeschluß des Vorstandes nach Leitzahl 103 des HVM ab
Quartal II/94 Stüzungsmaßnahmen (zu Lasten der Honorargruppe 6) eingeführt und durch Beschluss der Abgeordnetenversammlung am 26.
November 1994 (mit Wirkung ab 1. Januar 1995) die Leistungen der Honorargruppe 3 in die Honorargruppe für die übrigen medizinisch-
technischen Leistungen eingebracht worden. Mit zweitem Widerspruchsbescheid vom 24. August 1995 hat die Beklagte aufgrund des zum 1.
Januar 1993 beschlossenen Ersatzkassen-Honorarverteilungsmaßstabes die Widersprüche der Kläger erneut zurückgewiesen.

Gegen den am 3. Januar 1995 zugestellten Widerspruchsbescheid haben die Kläger am 31. Januar 1995 Klage erhoben mit dem Ziel der
Änderung des Honorarbescheides III/93 im Primärkassenbereich und des Honorarbescheides IV/93 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 24. August 1995 und Verpflichtung der Beklagten zur Neubescheidung unter Beachtung der Rechtsauffassung
des Gerichts. Die Kläger haben im wesentlichen vorgetragen, die Topfbildung sei rechtswidrig, sie seien restlos überweisungsabhängig und
damit am wenigsten in der Lage, das Maß der erbrachten Leistungen selbst auszuweiten, der prozentual stärkere Anstieg abgerechneter CT-
und MRT-Leistungen sei seit Jahren bekannt gewesen; dies sei jedoch Folge des technischen Fortschritts gewesen. Deshalb habe der
Beklagten bekannt sein müssen, daß eine prozentuale Begrenzung dieser Mittel zu einem dramatischen Punktwertverfall habe führen
müssen. Die zum 1. Januar 1995 getroffene Neuregelung sei zwar nicht voll zufriedenstellend, aber zumindest tendenziell sachgerecht.

Mit Urteil vom 20. September 1995 hat das Sozialgericht Frankfurt am Main die Klage im wesentlichen mit der Begründung abgewiesen,
allen streitbefangenen Quartalen lägen Grundsätze der Honorarverteilung zugrunde, die eine gesonderte Honorargruppe für die CT- und
MRT-Leistungen vorsähen. Der Erlaß des Honorarverteilungsmaßstabs sei Teil der autonomen Rechtssetzung der Beklagten. Dabei gebühre
der Beklagten im Rahmen der Ermächtigung ähnlich wie dem staatlichen Gesetzgeber Gestaltungsfreiheit. Die Aufteilung der
Gesamtvergütung in Teilbudgets sei grundsätzlich möglich und befände sich auch in Übereinstimmung mit dem Bundesverfassungsgericht.
Die Bildung von Honorartöpfen dürfe dabei auch grundsätzlich dazu dienen, überproportionale Mengenausweitungen auf die
Einzelleistungsbereiche zu begrenzen. Dem Normgeber müsse auch eine angemessene Zeit zur Sammlung von Erfahrungen eingeräumt
werden (BSGE 73, 131, 134). Nach diesen Grundsätzen sei die Beklagte nicht gehindert, einen besonderen Honorartopf für den Bereich der
Großgeräteleistungen zu bilden. Es sei zu berücksichtigen, daß Mengenausweitungen auch bei Auftragsleistungen in der Regel dem
Leistungsanbieter zugute kämen; insbesondere bei Leistungen mit hohem Fixkostenanteil werde die Kostenstruktur mit der Zahl der
Leistungen zunehmend günstiger. Auch sei der Leistungsumfang dieses Bereichs für einen eigenen Honorartopf nicht zu gering. Jedenfalls
für einen Übergangszeitraum habe der Beklagten im Rahmen einer Experimentierphase zugestanden, eine gesonderte Honorargruppe für
Großgeräteleistungen zu bilden. Soweit die Beklagte bei Verteilung des Gesamtbudgets auf die einzelnen Honorargruppen im
Primärkassenbereich auf das Quartal IV/92 abgestellt habe, sei dies nicht zu beanstanden, da es sich um das letzte Quartal vor Einführung
der Honorargruppen ab 1993 gehandelt habe. Der Verteilungsmaßstab entsprechend II/93 habe sich jedenfalls auf ein aktuelles Quartal
bezogen. Zwar habe die Beklagte im Primärkassenbereich erst später auf den Punktwertverfall reagiert, und zwar ab II/94; damit sei der
Punktwertverfall gestoppt und sogar eine Anhebung erreicht worden. Zudem seien ab II/94 Stützungsmaßnahmen für den Fall eingeführt
worden, daß der Punktwert für Großgeräteleistungen um mehr als 15 % vom allgemeinen Punktwert absinken sollte. Ab 1995 schließlich sei
die gesamte Honorargruppe aufgehoben worden. Im Primärkassenbereich sei für das Jahr 1993 ein durchschnittlicher Punktwert von 8,0075
Pfennigen bzw. 88,97 % des allgemeinen Punktwertes erreicht worden, und zwar für die Quartale I bis IV/93 = 96,7 %, 88 %, 85 %, 85,3 %.
Aus dem Grundsatz der Angemessenheit der Vergütung ärztlicher Leistungen folge kein subjektives Recht auf eine bestimmte Vergütung
von Einzelleistungen. Eine Gefährdung des kassenärztlichen Versorgungssystems als Ganzes und als dessen Folge auch die Gefährdung der
beruflichen Existenz der teilnehmenden Ärzte sei nicht festzustellen; dagegen spreche, daß die Kläger in den nachfolgenden Quartalen
trotzt sinkenden Punktwertes einen höheren Umsatz erreicht hätten. Wäre die Leistung tatsächlich nicht mehr kostendeckend zu erbringen,
müßte die Nachfrage nach Standortgenehmigungen zurückgehen, was aber auch nicht der Fall sei, wie die Kammer aus mehreren Verfahren
um die Erteilung einer Standortgenehmigung wisse. Im übrigen erbrächten die Kläger nicht ausschließlich Großgeräteleistungen.

Gegen das den Klägern am 10. November 1995 zugestellte Urteil richtet sich die am 11. Dezember 1995 (Montag) eingelegte Berufung. Die
Berufung wird im wesentlichen darauf gestützt, daß sich das angefochtene Urteil durch die Zusammenlegung fünf verschiedener Verfahren
nur unzureichend mit dem tatsächlichen Vorbringen der einzelnen Kläger auseinandergesetzt und dies entsprechend gewürdigt habe.
Abweichungen von der Honorarverteilung nach Durchschnittswerten seien bei Vorliegen eines hinreichenden Differenzierungsgrundes
zulässig. § 84 Abs. 5 SGB V ermächtige die Kassenärztlichen Vereinigungen auch zu einer gruppenspezifischen Honorarverteilung, so daß
die Honorartopfbildung im Grundsatz zulässig sei. Bei den Radiologen müsse als Besonderheit hinsichtlich der Mengenausweitung
berücksichtigt werden, daß diese in erster Linie von den überweisenden Ärzten veranlaßt werde. Der überproportionale Leistungsanstieg in
den vergangenen Jahren bei den überweisungsabhängigen Schnittbildtechniken sei deshalb ganz überwiegend auf den technischen
Fortschritt zurückzuführen. Ab I/93 seien zusätzliche Großgeräte entsprechend § 85 Abs. 2 a Satz 2 SGB 5 hinzugekommen. Hinsichtlich der
vom Sozialgericht zugestandenen Experimentierphase gelte, daß die vermehrte Anforderung der Großgeräteleistungen und eine größere
Gerätedichte auf Grund des medizinischen Fortschritts in seiner Tendenz eindeutig voraussehbar gewesen seien. Es sei ferner fraglich, ob
mit den Mitteln des Honorarverteilungsmaßstabes die Umsetzung der Gesetzesbestimmungen zur Abstaffelung der Großgeräteleistungen
habe ersetzt werden dürfen. Die variablen Punktwerte machten eine kostenrechtliche Vorauskalkulation, ab wann eine Abstaffelung erfolgen
könne, unmöglich. Es habe deshalb abgewartet werden müssen, bis eine Abstaffelung nach § 87 Abs. 2 b SGB V erfolgt sei. Auch wenn
zuzugeben sei, daß in einzelnen Fällen Gerätebetreiber durch sachlich nicht gerechtfertigte Empfehlungen die Zuweiser zu einer Ausweitung
der Leistungsanforderungen motivierten, sei die "Topfbildung” nicht das geeignete Mittel; vielmehr sei eine Stichprobenprüfung der
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Arztbriefe effizient. Nur wenn sich eine mögliche Wirtschaftlichkeitsprüfung als ineffektiv erweise, sei es zulässig, auf eine unmittelbar
wirksame Honorarbegrenzungsregelung auszuweichen. Ein Verfassungsverstoß wegen Willkür liege deshalb vor, weil nicht von Anfang an
eine angemessene Höchstgrenze für die Differenz der Punktwerte in den Honorargruppen 3 und 6 bestanden habe.

Die Kläger beantragen,
das Urteil des Sozialgerichts Frankfurt am Main vom 20. September 1995 – betreffend die Kläger dieses Verfahrens – sowie den
Widerspruchsbescheid der Beklagten vom 30. Dezember 1994 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 24. August 1995 aufzuheben
und die Beklagte zu verurteilen, die Widersprüche betreffend die Honorarbescheide III/93 und IV/93 (jeweils Primärkassenbereich) unter
Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu bescheiden.

Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.

Die Beklagte trägt vor, die Verteilung der Gesamtvergütung unter Anwendung des Honorarverteilungsmaßstabes sei Teil der autonomen
Rechtssetzung der Beklagten. Entsprechend mehreren gleichlautenden Urteilen des Bundessozialgerichts vom 7. Februar 1996 (6 RKa
61/94, 68/94, 42/95, 83/95) sei sie befugt gewesen, gesonderte Honorargruppen für Großgeräteleistungen und andere Leistungen zu bilden,
um für jeden Teilbereich eine ausreichende Honorierung im Rahmen eines Systems einer gesetzlichen Gesamtbudgetierung zu erreichen.
Dies sei geschehen, um die mögliche Leistungsdynamik in einzelnen Bereichen nicht zu Lasten anderer Bereiche gehen zu lassen. Das
Bundessozialgericht habe ausdrücklich diese auf die jeweilige Fachgruppe bezogene Kontingentierung als sachgerecht für die Dauer der
gesetzlichen Budgetierung erachtet, da hierdurch das Risiko der Leistungsmengenausweitung bei den Ärzten der jeweiligen Gruppe
verbleibe. Maßgabe für die Leistungserbringung mit Großgeräten dürfe nur die medizinische Indikation und nicht die Zahl der angebotenen
Geräte sein. Soweit die Argumentation auf die Zahl der Geräte abstelle, sei sie ungeeignet, die Zulässigkeit der Bildung eines Teilbudgets
anzugreifen. Schließlich habe der Gesetzgeber selbst mit der Regelung des § 87 Abs. 2 b Satz 3 bis 5 SGB V zu erkennen gegeben, daß er
die Vergütung von Leistungen mit medizinisch-technischen Großgeräten als überzogen angesehen habe. Soweit im Primärkassenbereich auf
das Quartal IV/92 (dem letzten Quartal vor Einführung der Honorargruppen) abgestellt worden sei, hätte dies als aktuelles Quartal die
neuesten Abrechnungsdaten liefern können. Die Einführung einer Untergrenze von 15 % (unter den allgemeinen Punktwert) habe ein
bodenloses Absinken bei entsprechender Leistungsdynamik verhindert. Außerdem sei für die betroffenen Quartale von einer
Experimentierphase auszugehen. Im Zuge der Verpflichtung zur regelmäßigen Überprüfung seien ab II/94 Stützungsmaßnahmen erfolgt und
ab 1995 die Honorargruppe für Großgeräteleistungen ganz aufgegeben worden. Da die jeweiligen Abrechnungsergebnisse erst mit
erheblichem Zeitverzug vorlägen und erst dann die Analysen getroffen werden könnten, habe sie sobald als möglich reagiert.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Verwaltungsakten der Beklagten sowie der Gerichtsakten
ergänzend Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

Die Berufung ist form- und fristgerecht eingelegt, § 151 Sozialgerichtsgesetz (SGG). Die Berufung ist auch zulässig. Streitgegenstand sind
durch die in der mündlichen Verhandlung vom 28. Mai 1997 abgegebene Erklärung nur noch die Honorarbescheide III und IV/93 beschränkt
auf den Primärkassenbereich. Der erkennende Senat läßt es dahinstehen, welche Bedeutung der Tatsache zukommt, daß die Kläger jeweils
den Widerspruch gegen die Honorarbescheide auf den Ersatzkassenbereich beschränkt haben und ihre Bevollmächtigten lediglich in der
späteren Begründung des Widerspruchs hinsichtlich des Quartals III/93 erkennen ließen, daß der Primärkassenbereich gemeint sei, während
der Widerspruchsbescheid vom 30. Dezember 1994 sich mit den Verhältnissen im Primärkassenbereich befaßte, jedoch ohne auf den
genauen Inhalt der Widersprüche einzugehen. Die Berufung ist jedenfalls aus materiellen Gründen unbegründet. Das Urteil des
Sozialgerichts Frankfurt am Main vom 20. September 1995 (soweit es die Kläger betrifft) hat im Ergebnis zutreffend festgestellt, daß die
angefochtenen Honorarbescheide nicht zu beanstanden sind. Auch zur Überzeugung des erkennenden Senats steht fest, daß die Beklagte
durch die Änderung des Honorarverteilungsmaßstabes (HVM) zum 1. Januar 1993, soweit es die Kläger und die streitbefangenen Quartale III
und IV/93 im Primärkassenbereich angeht, nicht gegen höherrangiges Recht verstoßen hat.

Das Problem der Rückwirkung bei Änderungen eines HVM betrifft die streitbefangenen Quartale nicht.

Die Bildung eines separaten Honorartopfes für Großgeräteleistungen (CT und MRT = Honorargruppe 3) ist nicht zu beanstanden. Ein Verstoß
gegen den in § 72 Abs. 2 SGB V aufgestellten Grundsatz der angemessenen Vergütung ärztlicher Leistungen ist nicht erkennbar, soweit die
Kläger betroffen sind. Dabei gibt der Grundsatz der Angemessenheit der Vergütung ärztlicher Leistungen dem einzelnen Arzt nicht ein
subjektives Recht auf eine bestimmte (angemessene) Vergütung jeder Einzelleistung. Vielmehr soll generell über die Angemessenheit
ärztlicher Vergütungen insgesamt die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung erreicht werden (vgl. Urt. des BSG vom 12.10.1994 –
6 RKa 5/94 in NZS 1995 S. 377). Nur, wenn eine zu niedrige Vergütung das Versorgungssystem als ganzes und zugleich einzelne Ärzte bzw.
Arztgruppen in ihrer Existenz gefährdet, können diese sich auf die fehlende Angemessenheit ärztlicher Leistungen berufen (vgl. Urt. des BSG
vom 12.10.1994 s.o.). Eine solche Gefährdung der Existenz ihrer Praxen haben die Kläger durch die vorgenommene Änderung des HVM
jedenfalls nicht substantiiert vorgetragen und dies läßt sich auch nicht aus dem von den Beteiligten übereinstimmend angenommenen Wert
des Streitgegenstandes ableiten.

Ein höherer Vergütungsanspruch der Kläger läßt sich auch nicht aus dem Grundsatz der Honorarverteilungsgerechtigkeit als Ausfluß der
Grundrechte aus Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GG ableiten. Dabei ist die Bildung von Teilbudgets (Honorartöpfe) mit der Folge von
unterschiedlichen Punktwerten grundsätzlich zulässig (vgl. Urt. des BSG vom 29.9.1993 – 6 RKa 65/91 = BSGE 73 S. 131) und wird im
Gesetz ausdrücklich erwähnt, § 85 Abs. 4 Satz 5 SGB V. Neben der Abgrenzung von Arztgruppen ist auch die Abgrenzung von
Versorgungsgebieten zulässig, wie z.B. die Aufteilung in Grundleistungen, Laborleistungen und Sonderleistungen (so BSGE 73, S. 131). Von
daher hat der erkennende Senat auch keine Bedenken hinsichtlich der Bildung eines eigenen Honorartopfes für CT- und MRT-Leistungen.
Hierfür spricht insbesondere die Sonderbehandlung dieser Leistungen zu Gunsten der Leistungserbringer im letzten Quartal vor der
Topfbildung (IV/92). Wie der Vertreter der Beklagten in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, wurden die CT- und MRT-Leistungen in
IV/92 mit einem festen (höheren) Punktwert vergütet, während der allgemeine Punktwert gefallen war. Daß diese Maßnahme ergriffen
wurde, weil mit Beginn des Quartals IV/92 im EBM eine Abwertung der CT- und MRT-Leistungen erfolgt war, läßt das Bestreben der
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Beklagten erkennen, eine Senkung des Honorars zusätzlich zur Verringerung der Punktzahlen in IV/92 zu verhindern. Dann erscheint es auch
folgerichtig und stellt keinen Verstoß gegen den Grundsatz der Verteilungsgerechtigkeit dar, wenn die Beklagte die bereits vollzogene
Ausgliederung der streitbefangenen Großgeräteleistungen bei der Bewältigung der Budgetierung der Gesamtvergütung durch das
Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) mit Wirkung ab 1. Januar 1993 durch die Bildung eines eigenen Honorartopfes fortsetzt. Daß die Beklagte
als Bezugsquartal für alle Honorartöpfe IV/92 genommen hat, erscheint ebenfalls sachgerecht, da es das zeitnächste Quartal vor Einführung
der Budgetierung der Gesamtvergütung war. Die Kläger können auch nicht damit gehört werden, daß sie dadurch in unzulässiger Weise
benachteiligt worden seien, denn die Verringerung der Punktzahlen für die CT- und MRT-Leistungen im EBM ab 1. Oktober 1992 sollte eine
Entwicklung nachvollziehen, die zu einer kostengünstigeren Erbringung dieser Leistungen in der davorliegenden Zeit geführt hatte. Daß
damit nach Auffassung des Gesetzgebers noch nicht das Ende von Rationalisierungsmöglichkeiten von Großgeräteleistungen erreicht war,
läßt sich aus § 87 Abs. 2 b SGB V (wirksam ab 1. Januar 1993, eingeführt durch das GSG) entnehmen, wonach für diese Leistungen eine
Abstaffelung der Punktzahlen bis zum 30. Juni 1993 eingeführt werden sollte, die zu (weiteren) Einsparungen führen sollten mit dem Ziel der
Verringerung der Gesamtvergütung, § 85 Abs. 4 a Satz 2 SGB V. In dem Topf der Honorargruppe 3 waren damit im Quartal I/93 noch
Rationalisierungsreserven enthalten, die sich insbesondere bei einer erhöhten Leistungsfrequenz je Gerät auswirken mußten, wobei es keine
Rolle spielt, in welchem Umfang das Überweisungsverhalten der zuweisenden Ärzte, der medizinische Fortschritt oder andere Ursachen zu
der Mengenausweitung geführt haben. Soweit die Kläger auf die Mengenausweitung durch die Fiktion der Standortabstimmung nach § 85
Abs. 2 a Satz 2 SGB V und damit die Vermehrung der abrechnungsberechtigten Großgeräte hinweisen, ist diese Situation durchaus
vergleichbar mit der Zunahme der Vertragsärzte im Zuge der Zulassungsrestriktionen durch das GSG. Im Bereich der Beklagten bedeutete
dies für 1993 nach Angaben des Vertreters der Beklagten in der mündlichen Verhandlung eine Zunahme um ca. 1000 Vertragsärzte von
7000 auf 8000. Da bei der von den Klägern beanstandeten Änderung des HVM das Ausmaß der Entwicklung der Zunahme von genehmigten
bzw. als genehmigt geltenden Großgeräten, die Entwicklung der Leistungsfrequenzen der alten und neuen Geräte, sowie die Zunahme der
Vertragsärztezahlen, die damit zusammenhängenden Leistungsmengenausweitungen, aber auch die Leistungsmengenausweitungen der
bereits etablierten Vertragsärzte (sog. Hamsterradeffekt) nicht entfernt abschätzbar bzw. in Relation zueinander abschätzbar war, die
Beklagte jedoch dringend auf die neue Regelung des GSG im Rahmen des HVM reagieren mußte, lassen sich die von den Klägern
beanstandeten Regelungen für die betroffenen Quartale mindestens unter dem Gesichtspunkt der Anfangs- und Erprobungsregelung als
rechtmäßig feststellen. Soweit die Kläger bezüglich einer evtl. Leistungsausweitung durch die Gerätebetreiber wirksamere Mittel der
Verhinderung reklamieren, wie Stichprobenprüfung der Arztbriefe oder Wirtschaftlichkeitsprüfung, betrifft dies ohnehin nur einen möglichen
Teil der Leistungsmengenausweitung und dürfte zudem einen erheblichen Verwaltungsaufwand bedingen, der zudem nicht schnell gegriffen
hätte. Es kann deshalb nicht als willkürlich angesehen werden, daß die Beklagte den schnelleren, wirksameren und umfassenderen Weg der
Änderung des HVM durch Einführung begrenzter Honorartöpfe ging. Das Risiko der Leistungsmengenausweitung von Großgeräteleistungen
verblieb damit im Bereich der Ärzte, die Großgeräte betrieben (vgl. Urt. des BSG von 7. Februar 1996 – 6 RKa 83/95). Wobei hier zu
berücksichtigen ist, daß die Leistungen von CT und MRT nicht den gesamten Umfang der Praxis der Kläger ausmachten. Im übrigen ist von
den Klägern weder eine objektiv erkennbare Veränderung der Patientenstruktur noch eine sonstige vom BSG in o.a. Urteil vom 7.2.1996
angesprochene Strukturveränderung substantiiert vorgetragen worden bzw. dem Senat erkennbar gewesen.

Soweit die Kläger beanstanden, daß die spätere Änderung des HVM eine Stützung des Punktwertes erst ab einer Unterschreitung von 15 %
gegenüber dem Punktwert der Honorargruppe 6 vorsah und dieser Abstand rechtswidrig zu groß sei, betrifft es nicht die streitbefangenen
Quartale, sondern frühestens das Quartal III/94. Im übrigen spricht das Verhalten der Beklagten dafür, daß sie die Änderung des HVM am 20.
März 1993 als Anfangs- und Erprobungsregelung ansah und behandelte. Die weitere Entwicklung zeigt, daß die Beklagte die Auswirkung auf
die verschiedenen Punktwerte aufmerksam verfolgte und immerhin in dem relativ kurzen Zeitraum bis Ende 1994 (von der ersten HVM-
Änderung am 20. März 1993 aus gesehen) zunächst Stützungsmaßnahmen ab 1. Juli 1994 einführte und mit Wirkung ab 1. Januar 1995 die
bisherige Honorargruppe 3 auflöste und in die allgemeine Honorargruppe 6 einbrachte.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 SGG.

Die Revision ist vom Senat wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen worden, § 160 Abs. 2 Nr. 1 SGG.
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